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§ 4 Oö. VLIFVVG § 4
 Oö. VLIFVVG - Verordnung der Oö. Landesregierung über den Inhalt und die Form der

Verzeichnisse von Verkehrsflächen der Gemeinde

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Das Land hat für das gesamte Landesgebiet eine digitale Straßenkarte zu führen. In der Straßenkarte sind in jedem

Fall neben nennenswerten Orten die allfälligen Bundesstraßen und Verkehrs5ächen des Landes entsprechend der

Straßenkarte für Oberösterreich und sämtliche ö6entlichen Verkehrs5ächen der Gemeinde entsprechend ihrer

Gattung und zugeordneten Zahl auszuweisen.

(2) Gemeindestraßen müssen braun, Güterwege orange, Radwege strichpunktiert und Fußgänger- und Wanderwege

mit einer schwarzen Linie gekennzeichnet sein.

In Kraft seit 01.09.2015 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 4 Oö. VLIFVVG § 4
	Oö. VLIFVVG - Verordnung der Oö. Landesregierung über den Inhalt und die Form der Verzeichnisse von Verkehrsflächen der Gemeinde


